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Sieben gute Griinde fiir die SK6F-Richtlinien

Ein Argumentationskatalog fiir Budgetdiskussionen

Von Dr. M. Hohn, Prisident der Kommission Praxishilfen/Klientengruppen

Die stdndig wachsenden Zahlen der Sozialhilfeempfinger und die damit verbunde-
nen steigenden Fiirsorgeausgaben riicken auch die SKoF-Empfehlungen zur Be-
messung der Sozialhilfe vermehrt ins Blickfeld. Im Spannungsfeld von wachsenden
Aufgaben der dffentlichen Sozialdienste und knapper werdenden Finanzen mehren
sich die Anzeichen, dass in einzelnen Gemeinden auch die Unterstiitzungsansdtze
nicht mehr von generellen Kiirzungen ausgenommen werden. Diesen Tendenzen
tritt die SKoF entschieden entgegen.

Sieben gewichtige Argumente sprechen auch unter den heutigen Umstdnden fiir
die unveridnderte Beibehaltung der SKoF-Richtlinien:

1.

2

2

Beitrag zur gleichartigen Behandlung von Hilfesuchenden in verschiedenen
Kantonen und Gemeinden (Rechtsgleichheit, Willklirverbot).

Beitrag zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit bei der Interpretation von
Hilfsanspriichen (Rechtssicherheit/unité de doctrine).

Die in den SKOF-Richtlinien empfohlenen Betrdge basieren auf langjihrigen
Erfahrungswerten in der praktischen Sozialhilfe und eingehenden statisti-
schen Erhebungen (Haushaltrechnungen und Landesindex der Konsumen-
tenpreise des Bundesamtes fiir Statistik etc.). Sie werden laufend gepriift und
der Lohn- und Preisentwicklung angepasst.

Die SKoOF-Richtlinien haben in die Gerichtspraxis Einzug gehalten und
fordern in den Beschwerdeverfahren der Sozialhilfe eine einheitliche Recht-
sprechung.

. Die materielle Situation der nicht unterstiitzten Personen hat sich trotz Rezes-

sion gemiss der durchschnittlichen Einkommens- und Preisentwicklung
nicht derart drastisch verdndert, dass Korrekturen der von der SK6F emp-
fohlenen Betriage nach unten angezeigt waren. Es gibt keinerlei Hinweise
darauf, dass beim Basisbudget in Schweizer Haushalten gespart wird. In
diesem Sinne kann nicht davon gesprochen werden, dass der Giirtel enger
geschnallt werden miisste. Auch 1993 sind die Reallohne weitgehend stabil
geblieben.

Die hauptsichliche Steigerung der offentlichen Unterstiitzungsauslagen be-
trifft Ausgabenkategorien, die von der SKOF nicht als Pauschalbetriige gere-
gelt werden, sondern bei denen die effektiven Kosten beriicksichtigt werden
miissen, nimlich z. B. die Miet- und Krankheitskosten, inklusive Steigerung
der Krankenkassenprimien. Diese Kosten sind aber «gebundene» Auslagen
und konnen von der Fiirsorgebehorde nicht beeinflusst werden.

Ursache und Wirkung in der Kostendiskussion sind serios zu trennen. Die
steigenden Filirsorgekosten resultieren nicht aus den Richtlinien der SKOF,
sondern hauptsiachlich aus den Auswirkungen der Rezession und der Spar-
massnahmen in anderen Sozialbereichen (z. B. Arbeitslosenversicherung).

122



	Sieben gute Gründe für die SKöF-Richtlinien

